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2012 wurde im Aargauer Energiegesetz der Grossverbraucher
artikel aufgenommen. Dieser basiert im Wesentlichen auf Vor
gaben des Bundes sowie der kantonseigenen Energiestrategie. 
Grossverbraucher sind verpflichtet, ein Modell zu wählen,  
mit dem sie die Energieeffizienz in ihrem Unternehmen steigern. 
So sollen der Energieverbrauch wie auch die CO2Emissionen 
gesenkt werden. Mit der Energiestrategie 2050 des Bundes  
gewinnt der Grossverbraucherartikel noch an Gewicht. Mittler
weile haben 23 der 26 Kantone den Grossverbraucherartikel in 
ihren Gesetzen aufgenommen. 2018 machte der Kanton Aargau 
Stichproben bei Betrieben, welche die Massnahmen bereits 
umgesetzt haben.

Um die Vorgaben für Grossverbrau-
cher im Kanton Aargau zu erfüllen, ste-
hen einem Unternehmen drei Gross-
verbrauchermodelle zur Wahl. Allen 
gemein ist, dass Vorabinvestitionen 
sowie nur technisch und ökonomisch 
sinnvolle Massnahmen berücksichtigt 
werden:
 h Die Universalzielvereinbarung (UZV) 
wird mit einer von zwei vom Bund 
mandatierten Agenturen durchge-
führt, läuft über zehn Jahre und ori-
entiert sich an einem unternehmens-
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spezifischen Absenkpfad. Die Kanto-
nale Zielvereinbarung (KZV) ist vom 
Prinzip her gleich, allerdings mit den 
folgenden gewichtigen Unterschie-
den: Sie wird direkt mit dem Stand-
ortkanton abgeschlossen, ist nur dort 
gültig und kann nur einzeln, also ohne 
Gruppenbildung, erfolgen; zudem 
kann das Unternehmen weder den 
Netzzuschlag zurückfordern noch 
sich von den CO2-Abgaben befreien 
lassen.

 h Die Energieverbrauchsanalyse (EVA) 
muss in einem Zeitraum von drei 
Jahren umgesetzt werden. Zusam-
men mit einem unabhängigen Ener-
gieberater analysiert das Unterneh-
men seine Infrastruktur und sucht 
nach wirtschaftlichen und technisch 
machbaren Massnahmen. Im Kan-
ton Aargau kann die Durchführung 
der EVA von der Abteilung Energie 
des Departements Bau, Verkehr und 
Umwelt (BVU) kontrolliert werden. 
Von den über 400 erfassten Gross-
verbrauchern im Kanton Aargau ha-
ben sich knapp 110 für eine solche 
EVA entschieden.

Kontrolle durch Stichproben
2018 ist die erste Tranche, rund 30 Pro-
zent der verfügten EVA, abgeschlos-
sen worden. Um aus dem Vollzug re-
levante Erkenntnisse zu gewinnen, 
entschied sich das BVU für die Durch-
führung einer Stichprobenkontrolle. 
Die Stichproben wurden im Herbst 
2018 gemacht und ausgewertet. In 
Zusammenarbeit mit einem externen 
Ingenieurbüro wurden alle Unterla-
gen kontrolliert. Bei einem Besuch vor 
Ort wurden die Unterlagen mit dem 
Unternehmen diskutiert und eine Be-
sichtigung der Infrastruktur zeigte bei 
allen Unternehmen anschaulich die 
umgesetzten Massnahmen.

Wichtige Erkenntnisse
Besonders beeindruckend ist die Er-
kenntnis, dass die Unternehmen im 
Kontrollpool ihre gesteckten Ziele zum 
Teil markant übertroffen haben. Die 
Energieeinsparungen sowie die Re-
duktion der CO2-Emissionen sind be-
trächtlich. Entsprechend signifikant 
sind die finanziellen Einsparungen, von 
denen die Unternehmen profitieren.
Damit verbunden war die erfreuliche 
Rückmeldung von der Hälfte der Un-
ternehmen, dass die Vorgabe zur Effi-
zienzsteigerung, wie sie der Grossver-
braucherartikel macht, zu einer ernst-

Bei der Energieverbrauchsanalyse analysiert das Unternehmen zusammen 
mit einem unabhängigen Energieberater seine Infrastruktur und sucht  
nach wirtschaftlichen und technisch machbaren Massnahmen, um Energie 
einzusparen.

Fo
to

: a
ct

 /
 B

er
n

ar
d

 v
an

 D
ie

re
n

d
o

n
ck



Nr. 80  Mai 2019 U M W E L T  A A R G A U34

Effizienzsteigerung  
von 30 Prozent möglich
Im Folgenden wird eines der erfolgrei-
chen Grossverbraucherunternehmen 
vorgestellt, das die anvisierte Effizienz-
steigerung deutlich übertraf: die Ro-
may AG in Oberkulm. Romay entwi-
ckelt, produziert und verarbeitet an-
spruchsvolle kundenspezifische Kom-
ponenten und Verkleidungssysteme 
aus Kunststoff. Das Unternehmen 
stellt mit seinen 250 Mitarbeitern von 
der Duschwanne über Sammelbehäl-
ter bis hin zur Innenverkleidung von 
Zügen – wie dem Stadler Flirt – die 
unterschiedlichsten Produkte her. Da-
bei steht es im harten internationalen 
Wettbewerb und ist umso mehr auf 
Effizienz und Qualität angewiesen.
Mit der Erarbeitung der EVA plante 
man eine Effizienzsteigerung von etwa 
16 Prozent. Zu erreichen beispielswei-
se über den Beleuchtungsersatz mit 
LED, die Abwärmenutzung aus der 
Kälte- und Druckluftanlage aber auch 
Betriebsoptimierungen. Aus verschie-
denen Gründen konnten nicht alle ur-
sprünglich geplanten Massnahmen 
umgesetzt werden. Die anvisierte Ef-
fizienzsteigerung konnte jedoch mit 
neuen, bedeutenden Ersatzmassnah-
men mehr als wettgemacht werden. 

haften Auseinandersetzung mit dem 
Thema geführt hat. Teilweise wäre 
ohne Grossverbrauchermodell wenig 
oder erst viel später etwas unternom-
men worden. Im Allgemeinen ist eine 
Sensibilisierung der Unternehmen in-
folge der EVA-Erarbeitung und -Um-
setzung auszumachen. Dies führt ver-
mutlich langfristig zu einer grösseren 
Einsparwirkung als die Umsetzung der 
verfügten Massnahmen selbst. So wur-
de oftmals auch mehr umgesetzt und 
eingespart, als dokumentiert wurde.
Die Kommunikation zu Beginn, bei-
spielsweise bei den Informationsver-
anstaltungen zum Grossverbraucher-
artikel, wie auch bei der ersten per-
sönlichen Kontaktaufnahme ist sehr 
wichtig, um bestehende Vorbehalte 
und Unsicherheiten abzubauen. Insbe-
sondere bestand ursprünglich oftmals 
die falsche Annahme, dass der abso-
lute Energiebedarf ungeachtet der Ent-
wicklung der Umsätze und Produk-
tionsleistungen reduziert werden müs-
se. Dies ist nicht der Fall: Ein steigen-
des Produktionsvolumen in einem er-
folgreichen Geschäftsjahr, das einen 
steigenden Energieverbrauch mit sich 
bringt, wird dem Unternehmen nicht 
nachteilig angerechnet. Basis ist immer 
der Energieverbrauch des Ausgangs-
jahres. Auch wurde oftmals angenom-
men, dass einzig investive Massnah-
men (mit entsprechendem Kapitalbe-
darf) für die EVA von Relevanz seien. 
Kostengünstige organi satorische und 
betriebliche Massnahmen (sogenann-
te Betriebsoptimierungsmassnahmen) 
bringen jedoch manchmal sogar ein 
noch grösseres wirtschaftliches Ein-
sparpotenzial und werden im Gross-
verbrauchermodell ebenfalls aner-
kannt.

Diese Massnahmen wurden unter an-
derem im Rahmen von betrieblichen 
Anpassungen und Optimierungen er-
arbeitet und umgesetzt, beispielswei-
se mit dem Umbau der Produktions-
anlagen und Ersatz von Kompressoren 
und Gebäudeisolationen. Schlussend-
lich «übererfüllte» die Romay AG die 
Ziele der EVA mit einer gesamthaften 
Effizienzsteigerung von knapp über 
30 Prozent. Dies, ohne die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit oder die betrieb-
liche Sicherheit zu beeinträchtigen – 
ganz im Gegenteil. Mit den umgesetz-
ten Massnahmen spart die Romay AG 
über 2’600’000 Kilowattstunden Strom. 
Dies entspricht dem durchschnittli-
chen jährlichen Stromverbrauch von 
fast 580 Schweizer Vier-Personen- 
Haushalten.
Die Romay AG steht exemplarisch für 
viele Aargauer Grossverbraucher, die 
mit viel Einsatz und Herzblut ihren 
Anteil an der Energiewende in der 
Schweiz leisten. Sie tragen massgeb-
lich dazu bei, dass die Energieziele 
des Kantons, aber auch die Richtwer-
te der Energiestrategie 2050 des Bun-
des erreicht werden.

Grossverbraucher
Zu den Grossverbrauchern zählen Endverbraucher mit einem Wärmever-
brauch von mehr als 5 Gigawattstunden (GWh) oder einem Elektrizitäts-
verbrauch von mehr als 0,5 GWh pro Jahr und pro Verbrauchsstätte. Für 
diese Betriebe, privaten Firmen und Institutionen der öffentlichen Hand 
gelten seit dem 1. September 2012 gesetzliche Auflagen. Weitere Infor-
mationen unter www.ag.ch/grossverbraucher.




